
BESPRECHUNGEN ZET

den ersten Satzen (3 482) artıkuliert der Verfasser, eigentlich nde der Abhandlung stehen müßte,
ämlıch das Verhältnis VO:  — Aufklärung und Konzilsautorität. Faktisch übernıiımm eın Theorem des
Protestanten Christoph Friedrich Nıcolaı (1773—-1811): »Aufgeklärt heißen, und doch iımmertort durch die
Brille der Kirchenväter und Konzıilıen sehen, laßt sıch nıcht zusammendenken«. Diese Vorstellung VO|  -

Aufklärung eckt sıch ın keiner Weıse mıt dem, heute als »katholische Aufklärung« umschrieben wird
Zweıtens: Sıeben beschränkt sıch darauf, die Theologie des Maınzer Dogmatikers Feliıx Anton Blau

analysıeren. Sicherlich: Blau War eın einflußreicher, auch profilierterVertreter der Aufklärung. Er steht ber
nıcht tür dıe katholische Theologie seiner eIt.

rıttens: Blau, geboren 1754, starb bereıts 1798 Er lebte also 1m 18. Jahrhundert. Nun zeigen NECUETEC

Forschungen, dafß die SOgeNaNNLE »katholische Aufklärung« weıt 1Ns 19. Jahrhundert hineingewirkt hat, Ja
erst ach der Jahrhundertwende voll ZUu!r Entfaltung und Wirkung kam. Wer eiıne eıtliıche Grenze 1800
zıeht, zerreißt das Phänomen 1ın wel Teıle. Deshalb ware angebracht SCWCESCH, die Untersuchung
entweder einıge eıt VOr 1800 abzuschließen, der ber die ersten Jahrzehnte des 19  rhunderts och
einzubeziehen. Nıemand kann leugnen, die große programmatische Darstellung Von Jgnaz Heıinrich
VO  - Wessenberg (»Dl€ großen Kirchenversammlungen des \ll’ld 16. Jahrhunderts in Beziehung auf
Kirchenverbesserung geschichtlich und kritisch dargestellt.« Konstanz och VO: 18. Jahrhundert
L\l'ld der »katholischen Aufklärung« gepragt 1st. das Okumenische Konzil als historische Größe, wıe
auch als Möglıchkeit einer Kirchenretorm gerade bei den Au  ärern des 19. Jahrhunderts ıne wichtige
olle gespielt hat, zeıgen uch die trühen Tübinger. 50 hat der Alttestamentler (!) Johann Georg Herbst
(1787-1836) zwischen 1821 und 1829 in der Tübinger Theologischen Quartalschrift eiıne Artikelserie ber
die Synoden der frühen Kırche veröftentlicht.

Es fällt auf, dafß das uch hne zusammenTtfaAassenden Schluß geblieben 1St. Daraus darf wohl gefolgert
werden, der Vertasser uch die Entwicklung der konziliaren Vorstellungen 1mM und 20. Jahrhundert
darstellen wiıll

Zum Schluß einıge kritische Bemerkungen: Das Wort »Konzilsidee« kann talschen Schlüssen und
Assozıatıonen verleiten. Das ÖOÖkumenische Konzıl WAar nıcht NUur eıne »Idee«; WwWar lange eıt ın der
katholische Kıirche auch eıne Realıtät, wenıgstens Anspruch. Grofßzügıig geht der Vertasser mıiıt
Begriffen WI1Ie »Konziliarist«, »konziliarıstisch«, »Konziliarismus« Die Entsprechungen auf der
anderen Seıte, Wwıe »Papalısmus«, »papalıstisch« und dergleichen verwendet dagegen sehr zurückhalten:

Eın kleiner Fehler Register ®) 768) arl August Fink erscheinen uch die Hınweıise auf Heınrich
Finke Rudolf Reinhardt

Neuere Kiırchen- un Theologiegeschichte
HANs JÜRGEN JÜNGLING: Reichsstädtische Herrschaftt und bäuerlicher Protest. Der Kontlıkt zwıschen der

Reichsstadt Schwäbisch Gmünd und ıhrem Landgebiet (1775—-1792) (Veröffentlichungen des Stadtar-
chivs Schwäbisch Gmünd 6) Schwäbisch Gmünd FEınhorn 1989 Kart. 128 mıt 11 Abb Kart.
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Das Bauernkriegs-Gedächtnisjahr 9/5 mıt seınen zahlreichen Veröffentlichungen hat Aazu geführt, die
bundesdeutsche Geschichtswissenschaft sıch seitdem der polıtischen, wirtschattliıchen und sozıalen Lage
der Bauern 1Im ten Reich ELW: intensıver zuwendet. In diesem allgemeıinen Bezugsrahmen sıeht sıch die
vorliegende Einzelfallstudie, eıne bei Volker Press entstandene Tübinger Magisterarbeit. Anhand der
Unterlagen eines Prozesses e1m Wıener Reichshofrat versucht der Verftasser aufzuzeigen, auf welchem
Wege sıch die bäuerlichen Untertanen der Reichsstadt obrigkeitliche Wıillkür wehren konnten. In
vorliegendem agten die Bauern rechtswidriger Besteuerung; S1e torderten VOT allem ıne
Kontrolle der stadtischen Steuerverwaltung. Dıie Bauern diesen Rechtsstreit, der reilich 1Ur eine
einzelne Episode bıldete nnerhalb eıner ber Generationen andauernden Auseinandersetzung die
Steuern.

Nach Ansıcht des Vertassers Cru: besagter Kontlikt AZUu bei, die Gmünder Untertanen eıner
lockeren Organıisationsform anden, tür welche dıe einschlägigen Quellen ab 1/23 den erminus

»Landstand« weıterentwickeln können.
»Landschaft« gebrauchen. Von diesem Gebilde meıint Jünglıng, habe sıch Umständen bıs ZU)]
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